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I. Gesetze, Verordnungen, Agenden 
und Richtlinien 

Nr.10 Rechtsverordnung zur Ergänzung des Kir
chenbeamtengesetzes (Ergänzungsverord
nung z. KBG - ErgVOKBG). 

Vom 20. September 1996 

Aufgrund des § 82 Abs. 3 des Kirchenbeamtengesetzes 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands vom 17. Oktober 1995 (ABI. Bd. VI S. 292) erläßl die 
Kirchenleitung folgende Rechtsverordnung: 

I. Bestimmungen für Kirchenbeamte 
und Kirchenbeamtinnen 

§ 1 

(zu§ 3 Abs. 1 KBG) 

(1) Oberste Dienstbehörde ist die Kirchenleitung. 

(2) Dienstvorgesetzter oder Dienstvorgesetzte ist, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, 

a) für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen des 
höheren Dienstes die Kirchenleitung, 

b) für die übrigen Kirchenbeamten und Kirchenbeamtin
nen der Leiter oder die Leiterin des Lutherischen Kir
chenamtes. 

(3) Der Leiter oder die Leiterin des Lutherischen Kir
chenamtes nimmt in den Fällen des § 36 Abs. 1 Satz 3, des 
§ 48 Abs. 3 Satz 1, des § 51 Abs. 3 Satz 2 des Kirchen
beamtengesetzes und § 12 dieser Rechtsverordnung die Be
fugnisse der obersten Dienstbehörde, in den Fällen des § 27 
Abs. 1, des § 50 Abs. 1 Satz 2, des § 51 Abs. 1 Satz I und des 
§ 65 des Kirchenbeamtengesetzes die Befugnisse des oder 
der Dienstvorgesetzten wahr; ist er oder sie selbst betroffen, 
gehen diese Befugnisse auf seinen Ständigen Vertreter oder 
seine Ständige Vertreterin über. Ist der betroffene Kirchen
beamte oder die betroffene Kirchenbeamtin mit der Ent
scheidung nicht einverstanden, so kann er oder sie die ober
ste Dienstbehörde bzw. den Dienstvorgesetzten oder die 
Dienstvorgesetzte anrufen. 

(4) Die Entscheidungen und Maßnahmen nach dem Kir
chenbeamtengesetz trifft, wenn nichts anderes bestimmt ist, 
der oder die Dienstvorgesetzte, nach Beginn des Ruhestan
des sowie nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnis
ses in den Fällen des Absatzes 2 Buchstabe a die Kirchen
leitung, in den Fällen des Absatzes 2 Buchstabe b der Leiter 
oder die Leiterin des Lutherischen Kirchenamtes. 

§ 2 

(zu § 6 Abs. 4 KBG) 

Kirchliche Stelle sind die Bischofskonferenz und der 
oder die Vorsitzende der Kirchenleitung. 

§ 3 

(zu§ 10 Satz 2 KBG) 

Ausnahmen nach § 10 Satz 2 des Kirchenbeamtengeset
zes bedürfen bei der Anstellung von Kirchenbeamten und 

Kirchenbeamtinnen des mittleren und gehobenen Dienstes 
der Zustimmung des oder der Vorsitzenden der Kirchenlei
tung. 

§4 

(zu § 12 Abs. 1 KBG) 

(1) Der Leiter oder die Leiterin des J .utherischen Kir
chenamtes wird von der Kirchenleitung im Benehmen mit 
der Bischofskonferenz, der Leiter oder die Leiterin des 
Theologischen Studienseminars mit Zustimmung der 
Bischofskonferenz ernannt. 

(2) Die weiteren Kirchenbeamten und Kirchenbeamtin
nen des.höheren Dienstes werden von der Kirchenleitung er
nannt. 

(3) Die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen des 
mittleren Lind gehobenen Dienstes werden vom Lutheri
schen Kirchenamt im Einvernehmen mit dem oder der Vor
sitzenden der Kirchenleitung ·ernannt. 

§5 

(zu§ 17 Abs. 1 KBG) 

(1) Die für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen 
in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
geltenden Bestimmungen sind entsprechend anzuwenden, 
soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Probezeit dauert in der Laufbahn des gehobenen 
Dienstes zwei Jahre und sechs Monate, in der des höheren 
·Dienstes drei Jahre. Sie kann bei hervorragenden Leistun
gen bis auf ein Jahr und drei Monate gekürzt werden. 

(3) Beförderungen werden nach den Grundsätzen der 
Kirchenleitung vorgenommen (Beförderungsgrundsätze). 

§6 

(zu§ 22 KBG) 

Die Vorschrift ist entsprechend anzuwenden, wenn im 
Kirchenbeamtenverhältnis zur Vereinigten Kirche stehende 
Ordinierte in den Dienst einer Gliedkirche oder Ordinierte 
im Kirchenbeamtenverhältnis einer Gliedkirche in den 
Dienst der Vereinigten.Kirche übertreten. 

§7 

(zu§ 24 Abs. 3 KBG) 

Dem Antrag nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Kirchen
beamtengesetzes darf nur entsprochen werden, wenn sich 
der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin unwiderruflich 
dazu verpflichtet, bis zu dem in§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des 
Kirchenbeamtengesetzes genannten Zeitpunkt nicht mehr 
als einen durchschnittlichen Höchstbetrag aus Beschäfti- . 
gungen oder Erwerbstätigkeiten hinzuzuverdienen; die für 
die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in der Evange
lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers geltenden Vor
schriften sind entsprechend anzuwenden. 

"" 
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§8 

(zu § 31 Abs. 2 KBG) 

Bei der Berechnung der Wartezeit sind die für die Kir
chenbeamten und Kirchenbeamtinnen in der Evangelisch
lutherischen Landeskirche Hannovers geltenden Vorschrif
ten entsprechend anzuwenden. 

§ 9 

(zu § 36 Abs. 3 KBG) 

Der Vorbehalt bedarf der Zustimmung der Kirchenlei
tung. 

§ 10 

(zu § 39 Abs. 2 KBG) 

Die Entlassung · der Kirchenbeamten und Kirchen
beamtinnen, die sich weigern, das vorgeschriebene Gelöb
nis abzulegen, wird mit der Zustellung wirksam. 

§ 11 

(zu§ 41 Abs. 3 KBG) 

Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen sind von der 
eigenen Verantwortung für eine angeordnete oder bestätigte 
Diensthandlung nicht befreit, wenn diese strafbar und die 
Strafbarkeit für sie erkennbar ist. 

§ 12 

(zu § 43,Abs. 1 und 2 KBG) 

(1) Geschenke, die das örtliche herkömmliche Maß nicht 
überschreiten, dürfen angenommen werden. · 

(2) Auf Antrag kann die Kirchenleitung als oberste 
Dienstbehörde in begründeten Fällen die Annahme von Ge
schenken, die das in Absatz 1 genannte Maß überschreiten, 
gestatten. 

(3) Angehörige sind diejenigen, denen wegen familien
rechtlicher Beziehungen im Strafverfahren das Zeugnisver
weigerungsrecht zusteht. 

§ 13 

(zu § 44 Satz 2 KBG) 

Das Nähere richtet sich nach dem Kirchengesetz über die 
Rechtsverhältniss.e von kirchlichen Mitarbeitern bei Zu
gehörigkeit zu einer politischen Körperschaft der Evange
lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers; an die Stelle 
des Landeskirchenamtes tritt das Lutherische Kirchenamt. 

§ 14 

(zu § 47 Abs. 2 KBG) 

Die Einwilligung zur Aussage vor Gericht oder zur außer
gerichtlichen Aussage erteilt der oder die Vorsitzende der 
Kirchenleitung. 

§ 15 

(zu § 48 Abs. 2 KBG) 

Die Genehmigung nach § 48 Abs. 2 des Kirchenbeamten
gesetzes ist vor der Übernahme der Nebentätigkeit einzu
holen. 

§ 16 

(zu § 50 Abs. 1 KBG) 

Die Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten des 
Landes Niedersachsen gilt entsprechend. Das Lutherische 

Kirchenamt erläßt unter Berücksichtigung der Besonderhei
ten des kirchlichen Dienstes ergänzende Bestimmungen. 

§ 17 

(zu § 51 Abs. 3 KBG) 

Der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin kann gegen 
die Feststellung des Verlustes der Bezüge die Entscheidung 
der Disziplinarkammer der Vereinigten Kirche anrufen. 

§ 18 

(zu § 53 Abs. 1 KBG) 

In Härtefällen kann mit Zustimmung der Kirchenleitung 
auf den Ersatz des Schadens ganz oder teilweise verzichtet 
werden. 

§ 19 

(zu § 54 Abs. 2 KBG) 

(1) Die Besoldung und Versorgung der Kirchenbeamten 
und Kirchenbeamtinnen richtet sich nach der Besoldungs
und Versorgungsverordnung der Vereinigten Kirche. 

(2) Die Beihilfebestimmungen für die Kirchenbeamten 
und Kirchenbeamtinnen in der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers gelten entsprechend mit der Maß
gabe, daß Festsetzungs- und Zahlstelle das Lutherische Kir
chenamt ist. 

§ 20 

(zu § 55 Abs. 1 KBG) 

Soweit die Organe der Vereinigten Kirche nichts anderes 
beschließen, gelten die für die Kirchenbeamten und Kir
chenbeamtinnen in der Evangelisch-lutherischen Landeskir
che Hannovers geltenden Vorschriften über Reise- und Um
zugskostenvergütung und Trennungsgeld entsprechend. 

§ 21 

(zu §§ 54 und 55 KBG) 

Für die Verzinsung, Abtretung, Verpfändung, Aufrech
nung, Zurückbehaltung und Rückforderung von Leistungen, 
die nicht Besoldung oder Versorgung sind, gelten die Vor
schriften des Besoldungsrechts entsprechend. 

§ 22 

(zu§ 57 KBG) 

Ergänzend gelten die für die Kirchenbeamten und Kir
chenbeamtinnen in der Evangelisch-lutherischen Landeskir
che Hannovers geltenden Bestimmungen über die Teilzeit
beschäftigung und Beurlaubung aus Arbeitsmarktgründen. 

§ 23 

(zu § 58 Abs. 1 KBG) 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, führen Kirchen
beamte und Kirchenbeamtinnen die in der Besoldungs- und 
Versorgungsverordnung der Vereinigten Kirche für ihr Amt 
auf geführten Amtsbezeichnungen. 

§ 24 

(zu § 59 Abs. 1 und 2 KBG) 

Die für die Kirchenbe.amten und Kirchenbeamtinnen in 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers gel
tenden Bestimmungen über den Ersatz von Sachschäden 
gelten entsprechend. 
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§ 25 

(zu§ 61 Abs. 1 und 2 KBG) 

Die für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers gel
tenden Vorschriften über den Erholungs- und Sonderurlaub 
gelten entsprechend. 

§ 26 

(zu§ 63 KBG) 

( 1) Die Personalakten werden im Lutherischen Kirchen
amt geführt. Das Nähere über den Inhalt und die Gliederung 
der Personalakte (Grundakte, Teilakte, Nebenakte) ergibt 
sich aus der Anlage. 

(2) Teilakten werden hinsichtlich der 

a) Besoldung 

aa) vom Lutherischen Kirchenamt und von den Gehalts
abrechmmgsstellen der entsendenden Kuchen, 

· bb) vom Kirchlichen Rechenzentrum Hannover -Abtei
lung Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle (ZGASt) -, 

b) Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todes
fällen von der Beihilfestelle des Lutherischen Kirchen
amtes, 

c) Versorgung 

au) von der Norrkleutschen Kirchlichen Versorgungs
kasse für Pfarrer und Kirchenbeamte (NKVK) oder 

_ bb) von den Versorgungseinrichtungen der entseriden-
den Kirchen 

geführt. Die in Satz 1 genannten Stellen werden nach Maß
gabe des § 11 DSG-EKD mit der Führung der Teilakten be
auftragt. 

(3) Nebenakten sind solche Unterlagen, die sich auch in 
der Grund- oder Teilakte befinden und deren Kenntnis zur 
rechtmäßigen Aufgabenerledigung der betreffenden Stelle 
erforderlich sind. Sie werden im Theologischen Studien
seminar, im Gemeindekolleg und im Liturgiewissenschaft
lichen Institut geführt. 

( 4) Zugang zu Personalakten, einschließlich den in Ab
satz 2 genannten Teilakten, dürfen nur Personen haben, die 
im Rahmen der Personalverwaltung mit der Bearbeitung 
von Personalvorgängen beauftragt oder sonst mit einem ein
zelnen Personalvorgang dienstlich befaßt sind. Sie sind auf 
ihre Verschwiegenheitspflicht besonders hinzuweisen. Die 
Zugangsbeschränkung gilt auch für den Fall automatisierter 
Abrufverfahren. 

(5) Ohne die Einwilligung des Kirchenbeamten oder der 
Kirchenbeamtin dürfen die Personalakten 

a) der obersten Dienstbehörde, 

b) einer Person, die nach kirchengesetzlicher Regelung die 
Aufsicht über den Kirchenbeamten oder die Kirchen
beamtin führt, 

c) den Gerichten und anderen Behörden im Rahmen recht
licher Verpflichtung und 

d) im erforderlichen Umfang dem Oberrechnungsamt der 
EKD 

vorgelegt werden. In allen übrigen Fällen bedarf die Vorlage 
der Personalakte der Einwilligung des Kirchenbeamten oder 
der Kirchenbeamtin. 

(6) Personalakten sind nach Ausscheiden des Kirchen
beamten oder der Kirchenbeamtin fünf Jahre im Lutheri
schen Kirchenamt aufzubewahren, es sei denn, sie werden 
einer anderen Stelle zur Weiterführung überlassen. Danach 

sind Personalakten im Lutherischen Kirchenamt-zu archi
vieren; die Rechtsverordnung über die Aufbewahrung und 
Ausson<;lerung von Schriftgut (Aufbewahrungs- und Kassa
tionsordnung) der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers gilt entsprechend. Nebenakten werden nach dem 
Ausscheiden des Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin 
im Lutherischen Kirchenamt mit der Hauptakte zusammen
geführt. 

§ 27 

(zu§ 64 KBG) 

( 1) Personalakten können unter Aufsicht während der 
Dienstzeit bei der personalaktenführenden Stelle einge
sehen werden. 

(2) Bei der Einsichtnahme sind den Kirchenbeamten und 
Kirchenbeamtinnen oder ihren Bevollmächtigten schrift
liche Aufzeichnungen über den Inhalt der Personalakte oder 
die Anfertigung von Ablichtungen einzelner Schriftstücke 
auf eigene Kosten zu gestalten. 

(3) Ärztliche Gutachten über den körperlichen oder gei-
. stig-seelischen Gesundheitszustand des Kirchenbeamten 
oder der Kirchenbeamtin sind in verschlossenem Umschlag 
in der Personalakte aufzubewahren; dieser darf - außer bei 
der Einsichtnahme durch den Kirchenbeamten oder die Kir
chenbeamtin - nur geöffnet werden, wenn eine Personal
angelegenheit dies erfordert. 

§ 28 

(zu § 66 Abs. 1 und 2 KBG) 

(1) Die Kirchenbeamtenvertretung(§ 66 Abs. 1 des Kir
chenbeamtengesetzes) besteht aus drei Mitgliedern; ein Mit
glied soll ordiniert sein, ein Mitglied soll rechtskundig sein 
und ein Mitglied soll dem gehobenen kirchlichen Verwal
tungsdienst angehören. Die Amtszeit der Kirchenbeamten
vertretung dauert fünf Jahre und beginnt jeweils am 
1. August. Nach Ablauf der Amtszeit führt die bisherige Kir
chenbeamtenvertretung die Geschäfte bis zur Übernahme 
durch die neugebildete Kirchenbeamtenvertretung, läng
stens jedoch bis zur Dauer von drei Monaten über den Ab
lauf der Amtszeit hinaus, fort. Auf die Wahl und das Aus
scheiden der Kirchenbeamtenvertreter und Kirchen
beamtenvertreterinnen sind die Vorschriften des Mitarbei
tervertretungsgesetzes entsprechend anzuwenden. 

(2) Die erweiterte Kirchenbeamtenvertretung (§ 66 
Abs. 2 des Kirchenbeamtengesetzes) besteht aus 

a) je zwei Kirchenbeamten oder Kirchenbeamtinnen aus 
den Gliedkirchen Bayern, Hannover, Nordelbien und 
Sachsen und 

b) je einem Kirchenbeamten oder einer Kirchenbeamtin· 
aus den Gliedkirchen Braunschweig, Mecklenburg, 
Schaumburg-Lippe und Thüringen, sowie 

c) einem Kirchenbeamten oder einer Kirchenbeamtin der 
Vereinigten Kirche. 

Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellver
treterin zu benennen. 

Die Gliedkirchen bestimmen, wie die von ihnen zu be
nennenden Kirchenbeamten, Kirchenbeamtinnen, Stellver
treter und Stellvertreterinnen gewählt werden ·und unter 
welchen Voraussetzungen sie aus der Kirchenbeamtenver
tretung ausscheiden. Die Kirchenbeamtenvertretung der 
Vereinigten Kirche (§ 66 Abs. 1 des Kirchenbeamtengeset
zes) wählt aus ihrer Mitte das Mitglied nach Satz 1 Buch
stabe c und den Stellvertreter oder die Stellvertreterin nach 
Satz 2; im übrigen gilt Absatz 1 Satz 4 entsprechend. Für die 

-
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Amtszeit der erweiterten Kirchenbeamtenvertretung gilt 
Absatz 1 Sätze 2 und 3 entsprechend. 

(3) Die nach § 66 des Kirchenbeamtengesetzes vorge
sehene Beteiligung der Kirchenbeamtenvertretungen an der 
Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften 
richtet sich nach den Absätzen 4 bis 8. 

(4) Die Kirchenleitung informiert die jeweils zuständige 
Kirchenbeamtenvertretung rechtzeitig, wenn sie Aufträge 
zu Entwürfen von dienstrechtlichen Vorschriften erteilt. 

(5) In den Fällen des§ 66 Abs. 2 des Kirchenbeamtenge
setzes erhält die erweiterte Kirchenbeamtenvertretung Ent
würfe von 

a) Kirchengesetzen, sobald sie den Gliedkirchen nach Arti
kel 24 Abs. 3 der Verfassung zugeleitet werden, 

b) Verordnungen mit Gesetzeskraft und Rechtsverordnun
gen mit Wirkung für die Gliedkirchen nach der ersten 
Beratung in der Kirchenleitung 

zur Stellungnahme. 

Die erweiterte Kirchenbeamtenvertretung kann zu den in 
Satz 1 Buchstabe a genannten Entwürfen im gleichen Zeit
raum Stellung nehmen, der den Gliedkirchen eingeräumt 
wird. Zu den in Satz 1 Buchstabe b genannten Entwürfen 
kann die erweiterte Kirchenbeamtenvertretung bis zur näch
sten Sitzung der Kirchenleitung, auf begründeten Antrag hin 
bis zur übernächsten Sitzung, Stellung nehmen. 

(6) Entwürfe von Kirchengesetzen, Rechtsverordnungen 
und Verordnungen mit Gesetzeskraft, die nur für die 
Kirchenbeamten der Vereinigten Kirche gelten, erhält die 
Kirchenbeamtenvertretung nach der ersten Beratung in der 
Kirchenleitung zur Stellungnahme; sie kann zu diesen Ent
würfen bis zur nächsten Sitzung der Kirchenleitung Stellung 
nehmen. 

(7) Die Kirchenleitung gibt der erweiterten Kirchen
beamtenvertretung und der Kirchenbeamtenvertretung Vor
lagen an die Generalsynode, zu der sie Gelegenheit hatte, 
Stellung zu nehmen, zur Kenntnis. 

(8) Für Entwürfe von Kirchengesetzen aus der Mitte der 
Bischofskonferenz und aus der Mitte der Generalsynode 
gelten Absatz 5 Satz 1 Buchstabe a und Satz 2 sowie die Ab
sätze 6 und 7 entsprechend. 

§ 29 

(zu § 69 Abs. 2 KBG) 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, richtet sich die Ge
währung von Wartegeld nach der Besoldungs- und Versor
gungsverordnung der Vereinigten Kirche. 

§ 30 

(zu § 70 Abs. 1 KBG) 

Solange Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen im 
Wartestand voll beschäftigt werden, erhalten sie als Warte
geld diejenigen Dienstbezüge, die sie erhalten hätten, wenn 
keine Versetzung in den Wartestand erfolgt wäre. Trifft 
Satz 1 nicht zu, so können die als Wartegeld zu zahlenden 
Dienstbezüge bis zur Höh~ des Wartegeldes nach Satz 1 
gekürzt werden. 

§ 31 

(zu § 74 Abs. 1 und 2 KBG) 

( 1) Zuständiger Spruchkörper ist das Verfassungs- und 
Verwaltungsgericht der Vereinigten Kirche. Das Nähere 
regelt das Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfas
sungs- und Verwaltungsgerichts. 

(2) Bei der Verfolgung von vermögensrechtlichen An
sprüchen bedarf es eines Vorverfahrens auch dann, wenn die 
Kirchenleitung als oberste Dienstbehörde beteiligt ist. 

§ 32 

(zu § 75 Abs. 1 und 2 KBG) 

(1) Der Leiter und die Referenten des Lutherischen Kir
chenamtes sind Inhaber, die Leiterin und die Referentinnen 
des Lutherischen Kirchenamtes sind Inhaberinnen eines kir
chenleitenden Amtes. 

(2) Ohne ihre Zustimmung können sie nicht versetzt oder 
abgeordnet werden. § 21 des Kirchenbeamtengesetzes gilt 
für sie mit der Maßgabe, daß nur eine Versetzung in den 
Wartestand erfolgen kann. Die Bischofskonferenz, wenn sie 
bei der Ernennung mitwirkt, und das Lutherische Kirchen
amt sind vorher zu hören. 

§ 33 

(zu§ 76 KBG) 

Auf den Leiter oder die Leiterin und die weiteren ordi
nierten Referenten und Referentinnen des Lutherischen Kir
chenamtes, die in einem Kirchenbeamtenverhältnis stehen, 
sind ergänzend die Vorschriften des Pfarrergesetzes über 
Auftrag und Verantwortung in einem kirchenleitende'n Amt 
(§ 38 des Pfarrergesetzes) anzuwenden. 

§ 34 

(zu § 78 Abs. 4 KBG) 

(1) Die Begründung eines Kirchenbeamtenverhältnisses 
auf Zeit setzt voraus, daß 

a) die Durchführung eines bestimmten zeitlich begrenzten 
Auftrages dies erfordert oder 

b) eine zeitlich begrenzte Mitarbeit bei der Vereinigten Kir
che ermöglicht werden soll oder 

c) sonstige Gründe dafür sprechen, von einer Berufung auf 
Lebenszeit zunächst abzusehen. 

(2) Es ist aktenkundig zu machen und dem Bewerber oder 
der Bewerberin zu eröffnen, welche der in Ahsatz 1 genann• 
ten Voraussetzungen erfüllt sind. Im Falle des Absatzes 1 
Buchstabe c sind die Gründe zu nennen. 

§ 35 

(zu § 80 Abs. 1 KBG) 

Ergänzende Bestimmungen der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers sind entsprechend anzuwenden. 

§ 36 

(zu§ 81 Abs. 2 KBG) 

Die Vorschriften über die Erfüllung einer Wartezeit als 
Voraussetzung für den Eintritt oder für die Versetzung in den 
Ruhestand (§ 31 des Kirchenbeamtengesetzes) gelten nicht 
für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen, deren Dienst
verhältnis vor dem 1. Januar 1979 begründet worden ist. 

§ 37 

(Zustellung von Verfügungen und Entscheidungen) 

Verfügungen und Entscheidungen, die dem Kirchen
beamten, der Kirchenbeamtin oder Versorgungsberechtigten 
bekanntzugeben sind, sind zuzustellen, wenn durch eine sol
che Verfügung oder Entscheidung eine Frist in Lauf gesetzt 
wird oder Rechte des Kirchenbeamten oder der Kirchen
beamtin oder des oder der Versorgungsberechtigten durch 
sie berührt werden. Soweit kirchengesetzlich nichts anderes 
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bestimmt ist, richtet sich die Zustellung nach § 23 der 
Rechtsverordnung zur Ausführung des Kirchengesetzes 
über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungs
gerichts der Vereinigten Kirche. 

II. Bestimmungen für Pfarrer und Pfarrerinnen 

§ 38 

Für Pfarrer und Pfarrerinnen, die in einem Pfarrerdienst
verhältnis zur Vereinigten Kirche stehen, oder die zur Ver
einigten Kirche beurlaubt sind, ohne in einem Kirchen
beamtenverhältnis auf Zeit zu stehen, gelten die §§ 1, 5 
Abs. 2, 7 bis 9, 11 bis 27, 29 bis 31 und 35 bis 37 sinngemäß. 

III. Schlußbestimmung 

§ 39 

(Inkrafttreten/Übergangsbestimmung/ 
Außcrkrafttreten) 

( 1) Diese Rechtsverordnung tritt am 1. November 1996 in 
Kraft. 

(2) Die Zusammensetzung der derzeitigen erweiterten
Kirchenbeamtenvertretung wird durch § 28 Abs. 1 nicht 
berührt. 

(3) Mit dem Inkrafttreten dieser Rechtsverordnung tritt 
die Rechtsverordnung zur Ergänzung des Kirchenbeamten
gesetzes vom 16. Januar 1985 (ABI. Bd. V S. 355) außP.r 
Kraft. 

Hannover, den 20. September 1996 

Der Leitende Bischof 

D. Horst Hirsch l er 

Unter Bezugnahme auf den Beschluß der Kirchenleitung 
vom 13. September 1996 vollzogen. 

Ha n n o v er, den 20. September 1996 

Der Leitende Bischof 

D. Horst H i r s c h 1 er 

Anlage zu § 26 

INHALT UND GLIEDERUNG 
DER PERSONALAKTE 

Inhalt der Personalakte: 

1. ein weiterzuführender Personalbogen, 

2. Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Lichtbild, 

3. Personenstandsurkunden, 

4: polizeiliche Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem 
Bundeszentralregister, 

5. Tauf- UI).d Konfirmationsbescheinigungen, pfarramt
liche Zeugnisse, 

6. Nachweise über Vor-, Aus- und Fortbildung einschließ
lich Prüfungszeugnissen und anderer Befähigungsnach
weise, 

7. Vorgänge über Ordination, Amtseinführung, Gelöbnis 
und Verpflichtung, 

8. Gesundheitszeugnisse und ärztliche Gutachten zur ge
sundheitlichen Eignung, ggf. Nachweis über Schwer
behinderteneigenschaft, 

9. Nachweise über Wehr- oder Zivüdienst sowie ähnliche 
Dienste, 

10. Unterlagen über Ernennung, Abordnung, Versetzung, 
Umsetzung, Änderung des Dienstverhältnisses, Teilbe
schäftigung (Ermäßigung ~er Arbeitszeit), Urlaub, 
Dienstjubiläen und Ehrungen, Dienstunfälle, Neben- . 
tätigkeiten, Übernahme von Ehrenämtern, Dienstord
nungen (Dienstanweisungen), 

11. dienstliche Beurteilungen, auch aus Anlaß einer Visita
tion, Dienstzeugnisse, 

12. Nachweise über berufliche Tätigkeiten sowie Unter
lagen über die Beendigung von sonstigen Dienst- oder 
Arbeitsverhältnissen, 

13. Unterlagen über Erkrankungen, 

l 4. Vorgänge über mit dem Dienstverh~ltnis zusammenhän
gende Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, 

15. Vorgänge über Rechtsstreitigkeiten aus uem Dienstver
hältnis, Disziplinarvorgänge und - bei Ordinierten -
Lehrbeanstandungsverfahren, 

16. Unterlagen über Verfahren vor staatlichen Gerichten 
und Behörden, soweit der Aufbewahrung nicht recht
liche Hindernisse entgegenstehen, 

17. Unterlagen über Maßnahmen der Dienstaufsicht, 

18. Vorgänge über Besoldung und Versorgung einschließ
lich "Abtretungen, Pfändungen: Gehaltsvorschüssen, 
Darlehen, Kindergeldzahlungen, 

19. Beihilfen nach den Beihilfevorschriften und Unterstüt
zungen in Notfällen, 

20. Unterlagen über Reise-. und. Umzugskostenvergütung 
sowie Trennungsgeld, 

21. Vorgänge über Ehescheidung und deren Rechtsfolgen 
(z.B. Versorgungsausgleich), 

22. Unterlagen über Versetzung in den Ruhestand und Aus
scheiden. 

Gliederung der Personalakten: 

(1) Die Personalakten gliedern sich in die Grundakten 
und in die Teilakten sowie in Nebenakten. Die Grundakten 
enthalten alle Personalvorgänge über den Kirchenbeamten 
oder die Kirchenbeamtin, soweit sie nicht zum Inhalt von 
Teilakten gehören. 

(2) Teilakten sind anzulegen für Vorgänge über 

1. Disziplinarverfahren, 

2. Lehrbeanstandungsverfahren, 

3. Besoldung und Versorgung, 

4. Beihilfen. 

(3) Teilakten können angelegt werden für Vorgänge über 

1. Urlaub und Sonderurlaub, 

2. Erkrankungen, 

3. Reise- und Umzugskostenvergütung sowie Trennungs
geld, 

4. Darlehen, Zuschüsse und Wohnungsangelegenheiten. 

(4) Die zu den Personalakten gehörenden Schriftstücke 
sind in zeitlicher Reihenfolge und blattweise fortlaufend zu 
numerieren. 

... 
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Nr.11 Ausführungsbestimmungen des Lutherischen 
Kirchenamtes zum Datenschutzrecht in der 
Vereinigten Kirche. 

Vom 27. September 1996 

Aufgrund von § 2 der Verordnung mit Gesetzeskraft zur 
Einführung des Datenschutzes in der Vereinigten Evange
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (ABI. Bd. VII S. 8) 
erläßt das Lutherische Kirchenamt folgende Ausführungs
bestimmungen: 

§ 1 

(zu§ 6 DSG-EKD) 

Für die Verpflichtung der mit der Datenverarbeitung Be
schäftigten gilt die Verwaltungsanordnung des Landeskir
chenamtes Hannover vom 15. November 1994 (ABI. Han
nover 1994/180) entsprechend. 

§2 

(zu § 9 DSG-EKD) 

Die Verarbeitung dienstlicher personenbezogener Daten 
auf einem privaten Personalcomputer (PC) ist grundsätzlich 
verboten. Ausnahmen hierzu bedürfen der vorherigen 
schriftlichen' Zustimmung durch das Lutherische Kirchen
amt. Ergänzende Bestimmungen über den Einsatz von PC 
werden in der Generalgeschäftsanweisung geregelt. 

§ 3 

(2:u § 18 Abs. 1 DSG-EKD) 

( l) Der Leiter oder die Leiterin des Lutherischen Kir
chenamtes bestellt im Einvernehmen mit dem oder der Vor
sitzenden der Kirchenleitung einen Beauftragten oder eine 
Beauftragte für den Datenschutz (Datenschutzbeauf
tragte/r), führt die Rechts- und Dienstaufsicht über den 
Datenschutzbeauftragten oder die Datenschutzbeauftragte 
und verpflichtet ihn oder sie. 

(2) Die Amtszeit des oder der Datenschutzbeauftragten 
dauert sechs Jahre; sie beginnt mit der Bestellung. Eine 
Wiederbestellung ist zulässig. 

(3) Der oder die Datenschutzbeauftragte ist abzuberufen, 
wenn Gründe vorliegen, aus denen ein Mitglied des Verfas-

sungs- und Verwaltungsgerichts sein Amt verliert oder nicht 
mehr ausüben kann. 

§4 

(zu § 18 Abs. 3 DSG-EKD) 

Der oder die Datenschutzbeauftragte ist in Ausübung die
ses Amtes an Weisungen nicht gebunden und nur dem in der 
Vereinigten Kirche geltenden Recht unterworfen. Bei Be
darf kann für den Datenschutzbeauftragten oder die Daten
schutzbeauftragte eine ständige Stellvertretung bestellt wer
den; der oder die Datenschutzbeauftragte soll vor der 
Bestellung gehört werden. 

§ 5 

(zu § 19 Abs. 2DSG-EKD) 

Bei der Prüfung von Akten durch den Datenschutzbeauf
tragten oder die Datenschutzbeauftragte gehen, wenn gegen 
die betroffene Person ein Disziplinarverfahren eingeleitet 
worden ist, die Verfahrensvorschriften des Disziplinargeset
zes den Vorschriften des § 19 Abs. 2 des Datenschutzgeset
zes der Evangelischen Kirche in Deutschland vor. 

§6 

(1) Im übrigen gelten ergänzend die Verordnung des 
Rates der Konföderation evangelischer Kirchen in Nieder
sachsen zur Ergänzung und Durchführung datenschutz
rechtlicher Vorschriften vom 12. Dezember 1995 (Daten
schutzdurchführungsverordnung - DATVO), Kirchl. ABI. 
Hannover 1995 S. 190, und die dazu erlassenen Verwal
tungsvorschriften über die Freigabe von Anwendungspro
grammen für Informationsverarbeitung vom 6. Juni 1995 
(Kirchl. ABI. Hannover 1995 S. 86) entsprechend. 

(2) An die Stelle des Landeskirchenamtes Hannover tritt 
jeweils das Lutherische Kirchenamt. 

§7 

Diese Ausführungsbestimmungen treten am 1. Oktober 
1996 in Kraft. 

Hannover, den 27. September 1996 

Das Lutherische Kirchenamt 

Scharbau 

II. Beschlüsse, Erklärungen, Verträge 

III. Mitteilungen 
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IV. Personalnachrichten 

Lutherisches Kirchenamt 

Die Kirchenleitung hat Oberkirchenrat Joachim E. Chri
stoph vom Kirchenrechtlichen Institut der EKD in Göttin
gen in der Sitzung am 7. März 1996 unter Beibehaltung des 

Kirchenbeamtenverhältnisses auf Lebenszeit, zum Referen
ten im Lutherischen Kirchenamt und Ständigen Vertreter 
des Leiters des Lutherischen Kirchenamtes berufen. Er führt 
die Amtsbezeichnung Oberkirchenrat und tritt seinen Dienst 
mit Wirkung vom 15. November 1996 an. 

V. Aus den Gliedkirchen 

VI. Konföderation evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen 

VII. Deutsches Nationalkomitee des 
Lutherischen Weltbundes 
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